
Gegenüberstellung der Förderungszwecke lt. KIG 2020 und der Rili Landeszuschüsse im Rahmen des KIG 2020

Förderungszwecke gemäß § 2 Abs. 2 KIG 2020 (BUND) Förderungszwecke Land Steiermark lt. Rili Landeszuschüsse im Rahmen KIG 2020

1. Errichtung, Erweiterung, Instandhaltung und Sanierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen; vollständig

2. Errichtung, Erweiterung, Instandhaltung und Sanierung von Einrichtungen für die Seniorenbetreuung und 

Betreuung von behinderten Personen;

vollständig

3. Abbau von baulichen Barrieren (Abbau von Barrieren in Gebäuden sowie deren barrierefreier Zugang); vollständig

4. Errichtung, Instandhaltung und Sanierung von Sportstätten und Freizeitanlagen im Eigentum der Gemeinde, 

sofern diese keine Belastung für Umwelt, Natur und Gesundheit darstellen;

Instandhaltung und Sanierung von Sportstätten und Freizeitanlagen im Eigentum der 

Gemeinde, sofern diese keine Belastung für Umwelt, Natur und Gesundheit darstellen;

5. Maßnahmen zur Ortskern-Attraktivierung (beispielsweise durch Investitionen, Instandhaltungen und 

Sanierungen von Bauwerken wie Kirchen, Museen und andere Kultureinrichtungen, sowie Begegnungszonen) 

in den Ortskernen);

Bauliche Maßnahmen zur Ortskern-Attraktivierung (beispielsweise durch Investitionen, 

Instandhaltungen und Sanierungen von Bauwerken wie Kirchen, Museen und andere 

Kultureinrichtungen, sowie Begegnungszonen) in den Ortskernen);

6. Öffentlicher Verkehr (ohne Fahrzeuginvestitionen); vollständig

7. Siedlungsentwicklung nach innen, Schaffung von öffentlichem Wohnraum sowie Investitionstätigkeiten zur 

Bereitstellung von Gemeinschaftsbüros (Coworking);

nein

8. Instandhaltung, Sanierung (einschließlich thermisch-energetische Sanierung sowie der Umstieg von fossilen 

auf erneuerbare Energieträger) und Errichtung von Gebäuden im Eigentum der Gemeinde sofern diese nach 

klimaaktiv Silber-Standard errichtet werden;

vollständig

9. Maßnahmen zur Energieeinsparung durch die Umrüstung auf hocheffiziente Straßenbeleuchtung; vollständig

10. Die Errichtung von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen, etwa von Photovoltaikanlagen auf Gemeinde-

eigenen Flächen.

vollständig

11. Anlagen zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaft, etwa Abfallentsorgungsanlagen und Einrichtungen zur 

Abfallvermeidung;

nein

12. Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungseinrichtungen; nein

13. Maßnahmen in Zusammenhang mit dem flächendeckenden Ausbau von Breitband-Datennetzen. vollständig

14. Ladeinfrastruktur für E-Mobilität, sofern diese ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energieträgern als 

Antriebsenergie für Elektrofahrzeuge bereitstellen

vollständig

15. Sanierung von Gemeindestraßen. vollständig

16. Errichtung, Sanierung und Instandhaltung von Radverkehrs- und Fußwege vollständig

17. Errichtung und Sanierung von Gebäuden von anerkannten Rettungsorganisationen. vollständig

18. Einrichtung von kommunalen Kinderbetreuungsplätzen in den Sommerferien 2020. Pro Gemeinde können 

höchstens 3% der, der Gemeinde maximal zustehenden Förderung, für Kinderbetreuung verwendet werden.

nein

Quelle: KIG 2020 und Abteilung 7


